
Amtsblatt zur Lalbachcr Zeitung.
^,-. 70. amstag den 19. Apr i l 1851.
3. 484 2. (2) Nr. 32U8.

Concurs- Kundmachung.
I m Bereiche dieser Statthalter« ist eine

Concepts - Adjuncten - Stelle I. Classe, mit dem
Adjutum jährlicher 4W si. in Erledigung ge-
kommen, zu deren Wiedcrdesetzung hiemlt der
Concurs bis 15. künftigen Monats Mal aus-
geschrieben wird.

Die Bewerber haben in ihren an diese Statt-
halterei zu richtenden Gesuchen nebst dem Lebens-
alter auch die zurückgelegten Studien, ihre Sprach-
kenntnisse , dann die abgelegte Staatsprüfung,
und falls sie im landesfürstlichen Dienste sich be<
finden, ihre bisherige Verwendung nachzuweisen,
und anzugeben, ob und in welchem Grade sie
mit irgend einem der Hierlands im politischen
Dienste stehenden Beamten verwandt oder ver-
schwägert seyen.

Die gegenwärtig bereits dienenden Beamten
haben ihre Gesuche mittelst ihrer vorgesetzten Be-
hörde zu überreichen.

Vom k. k. Statthalterei-Präsidium.
Tuest am 8. Apnl 1851.

Z. 179 a. (2) Nr. 7105.
K u n d m a c h u n g .

Laut «iner Mittheilung der k. k. Finanz-
Oberdirection in Verona vom 30. März l. I . ,
Zahl 122, werden die für daS lombardisch-ve-
netianische Königreich allerhöchst systemisirten
Finanz-Präfecturen, mit den Sitzen zu Mailand
und Venedig, am 15. April l. I . ins Leben
treten.

Dieselben übernehmen die Oberleitung aller
jener Geschäft« der directen und indirecten Be-
steuerung des Casse - und Finanzwesens, welche
bisher theils den Cameral-Magistraten, theils
den bestandenen Gubernien übertragen waren,
und zwar die erstgenannte in der Provinz Mai-
land, die zweite in der Provinz Venedlg.

Beide stehen unmittelbar unter dem Finanz
Ministerium, was hlenut zur allgemeinen Wis-
senschaft bekannt gegeben wird.

Von der k k Finanz< Landes« Direction für
Steiermark, Kärnten und Krain.

Gratz den 7. April 1851.

N o t i f i c a z i o n e ,
Sua Maestk con Sovrana Risoluiione 29

p. p. Luglio si e degnala di approvare
Pistituzione di due Auloritä Provinciali
di Finanza pel Regno Lombardo -\eueto
sotto ia denominazione di Prefetture delle
Finanze e coila residenza in Milano cd in
Yenetia.

Sono riunili nolle allribuzioni di tali
Autoritä gli affari, ehe prima crano as-
segnati ai disciolti Magistral Camcrali c
ai Diparlimenti Imposte dei due Governi,
come pure quelli derivabili clall" alliva-
7.ione dell' imposta sulie rcndite,

Saranno percio di loro competenza
tuUe le imposte dirette ed indirelte, i
beni del Demauio e delta Corona , le pri-
vative , i rüriui regali, le manifatture
eranali, ] e miniere, ie zecche, gli oggetti
fiscali, il Monte dello Stato (per ia Pre-
fettura di Milano), il debito jmbblico, i
soldi degli impiegali, le sovvenzioni, le
rimunerazioni e le pensioni , die sonno
a canco del Tesoro e si comprcndono
nelle spese came.ali-, ie dotaaioni dnlle
Autoriiä militari ed altre: le riparaziom
ed i rialtamenli agli esisienti ediüzj, e
la costruzione di nuove fabbtjche per Us-
sicj dipendenli dalle stesse Prefetiure od
in qualunque modo sotto la loro ammi-
nistrazione, ad eccezione di quanto spetta
alia Direzione Superiore delle Pubbliche

Costruzioni; la superiore vigilanza sulla
custodia degli edilizj e dei mobili appa»-
tcneuti agli Uf'fizj di Finanza in con so r-
miLa del Regolamento per la custodia in
genere degli edisizj e dei mobili ad uso
delle Autorila o degli Lstituii dello Slalo;
t.utte le Gasse erariali; e finalmentu 1' azione
disciplinale sopra i divetsi Ut'licj di finan-
za e sopra gli impiegati che vi sono ad-
detti.

Dipenderanno dalle Prefetture le Iu-
tendenae di Fi«y»J''a, e per gli aflati dtlle
imposizioni dirette le due Birezioni Ge-
nerali del Genso e le Delegazioni Pro-
vinciali.

La Giunta del Censimento continua in
via prowisori-3 secondo lo stato altuale
lino alia sua riorganizzazione.

Alia testa delle Prefetluie di finanza
sono i Prefetli col titolo e caralteie di
Gonsiglieii Ministeriali.

Al Prefetto e assegnato quale sussidio
nell' imporlaiue sua missione e come suo
temporaiio rappresentanle il Piimo Con-
sigliere Superiore di Finanza.

I Gonsiglieri superior! di sinauza s'in-
titolerunno Gonsiglieri di Prefettura 5 gli
altri, Gonsiglieri di finanza.

Appositi prospetti indicano il caratlere,
il rango , il numero e gli stipendj degli
Impiegati ed inservienti sistemizzati per
ciascuna delle Prefetture. Ad entrambc-
verra in seguilo applicaio ouche un Di-
partimento Gontabil«-

Le incumbenre e sac la delle Proiel-
ture di Finanza, il metodo per la Iratta-
zione degli affari presso Je medesirne, ed
1 rapporti di esse colle altre Autorita,
forma no V oggetlo di uno speciale Rego-
lamento <>d lsiiuzione di scrvizio.

Dappresso alia nomina dei Piefetti av-
vennta rnediante la Sovrana Risoluzione
2 p. p Dicembre 1' Eccelso I. R, Mini-
stero delle Finance, corne da ossequiato
suo Dispaccio 8 corrente Marzo N. 3i5o
f. rn, ha trovato di acconsentire, che le
due Prefetture, in pendenza delle defini-
tive nomine di tutio il loro personale,
vengano frattanto provvisonamente alti-
vate, ecceituando per ora dalle loro attri-
buzioni gli aifari delle imposte diretto,
che durante questo stato di provvisorieU
continueranno ad essere trattati presso Je
Autorita Politiche secondo il metodo
altuale.

Di coerenza perfanto alhe premesse
«leterminazioni si deduce a pubblica no-
tizia quanto segue;

1. Gol giorno i5 p. v, Aprile cessa la
Direzione Superiore delle Finanze Lom-
bardo - Veneta ora esistenle in Verona. II
Prolocollo degli Esibiti vi satä chiuso il
giorno 14 detto mese alle ore 4 .pomcri-
diane,

2. Collo stesso giorno 15 Aprile p. v.
eutrano provvrsoriamente hi attivita le
I'refelture delle Finanze in Milano ed in
Venezia per tutti i rami designati alle loro
attribuzioni, meno per ora quello delle
imposte diretle, e con giurisdizione ri-
spettivamente stil tenitorio lombardo «
sul territorio veneto.

Mediante apposita notisica«ione si fjrä
conoscere il giorno in VAl[ j e l^efettuie
delle Finanze saranno deünitivamenle
coslituile.

Venezia li 3o Marzo i85<.
Gonte R a d e t z k y ,

Governatore generate per gli affari civili
e mil i tari .

Z. 180. (1) Nr. 7209. »ä Nr. 3Ul4.
K u n d m a c h u n g .

Zur miethweisen Beistcllung dcr für die k. k.
Finanzwache, mit Einschluß der allsälligen Mi<
litär-Assistcnz in der serbischen Woiwodschaft und
im Tcmeser-Banatc erforderlichen Bettgerathc,
deren Wechsel, Erhaltung und Reinigung, mit
der Dauer des Vertrages auf 9 Jahre. nämlich
vom 1. Jul i 1851 bis letzten Juni 18«0, wird
hiemit eine Concurrenz-Verhandlung mittelst schrift«
licher Offerte eröffnet.

Die mit 15 kr. Stämpel auf jedem Bogen
versehenen Offerte sind bis 30 April I 8 5 l , und
zwar an diesem 2age längstens bis 12 Uhr
Mit tags, an den früheren Tagen aber während
den gewöhnlichen Amtsstunden im Präsidial-Bu-
reau der k. k. Finanz-3andes?Duection versiegelt
einzureichen.

Dieselben sind mit der Quittung über das
bei einer Aerarialcajse erlegte Vadium, auf well
chcs sich im Offerte ausdrücklich zu beziehen ist,
zu belegen, und mit der Aufschnft zu versehen,
„Anbot zur miethweise« Beistcllung der Bettcrfor-
dernisse für die k. k. Finanzwache, mit Einschluß
der aUfalligen Militär-Assistenz in der serbischen
Woiwodschaft und im Temeser Banale.«

I n dem Offerte muß der für ein vollständig
ges Bett täglich geforderte Miethzins bestimmt,
und zwar nicht nur mit Ziffern, sondern auch
mit Buchstaben ausgedrückt seyn.

Das Offert darf sich weder auf einen frcm-
den Anbot beziehen, noch durch eine den Licita«
tionödcdingnissen nicht entsprechende Clause! be-
schrankt seyn, dasselbe hat vielmchr die ausdrück-
liche Erklärung zu enthalten, daß der Offerent
den für dieses Unternehmen festgesetzten, ihm
wohlbekannten Bedingungen sich ohne Ausnaht
me unterwerfe.

Das Offert muß endlich mit dcr eigenhän«
digen Unterschrift, d. i. mit Vor- und Zunamen,
wie auch mit der gen men Bezeichnung des Wohn-
ortes und des Charakters des Offerenten ver»
sehen seyn.

Auf Offerte, welche nach festgesetztem Ter-
mine einlangen, oder nicht nach der obigen Be»
stimmung abgefaßt sind, wird kein Bedacht ge-
nommen werdm.

Die Anbote zur Uebernahme dieses Geschäf-
tes können für das Kronland, oder für einzelne
Finanzwach-Sectionen gestellt werden. — Die
Kinanzverwaltung behält sich vor, die Resultate
der Verhandlung, insoweit sie überhaupt annehm-
bar sind, nach freier Wahl bloß für die Finanz«
wache, mit Einschluß der Mi l i tär . Assistenz ein-
zelner oder aller Finanzwach-Sectionen zusam-
men, zu bestätigen.

Zu dieser Concunenz-Verhandlung werden
alle Jene zugelassen, welche nach den Landenge«
setzen von der Theilnahme an öffentlichen Ver-
steigerungen nicht ausgeschlossen, und die bedun-
gene Sicherheit zu leisten im Stande sind- —
Insbesondere sind von diesem Geschäfte und von
der Fortsetzung desselben minderjährige, oder un°
ter Curatel stehende, wie auch jene Individuen
ausgeschlossen, welche wegen eines Verbrechens
zu einer Strafe vcrurtheilt, oder in einer straf-
gerichtlichen Untersuchung gestanden sind, die
bloß aus Abgang rechtlicher Beweise aufgeho-
ben wurde.

Jene, welche der k. k. Finanz-Landes D i " c '
tion nicht bereits als verläßliche oder ver"0glt.
che Lieferungs'Unternehmer bekannt sind, haben
sich hierüber m t̂ vorschriftsmäßige" Zeugnissen
ihrer Orts- , oder einer andern Behörde auS«

zuweisen. .
Wer im Namen eineS Dutten einen Anbot

macht, muß dem Offerte eine gerichtlich legali.
sine, auf das Geschäft spcciel lautende Voll-
macht beischließen.

Das Offert »st von dem Zeitpuncte der
Ueberreichung für den Anbotsteller, slir das Aerar
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aber erst vom Tage, an welchem die Annahme
desselben dem Anbietenden bekannt gemacht wor-
den ist, verbindlich.

Die Zustellung der Verständigung kann ent-
weder an den Offerenten, oder wenn sie wegen
dessen Abwesenheit und Abgang eines Bevoll.
mächtigten an ihn selbst nicht geschehen könnte,
mit gleicher Rechtswirkung an die Behörde deö
Ortes, in welchem er seinen Wohnsitz hat, geschehen.

Wenn mehrere in Gesellschaft die Lieferung
erstehen, so haften sie für die Vollfühlung aller
Lieferungsbedingungen zur ungctheilten Hand, d.
i. Einer für Alle und Alle für Einen. I n sol-
chen FäUcn wird derjenige, welcher auf dem
Offerte der Erste sich unterschrieben hat, als Voll-
machtshaber in allen auf das Geschäft Bezug
nehmenden ämtlichen Verhandlungen angesehen.

Cr hat namentlich auch das Recht, Gelder aUcin
zu beheben und zu quittncn, wenn die Gesell
schaft hierin nichc ausdrücklich einen anderen
Willen erklärt. I n Todesfällen geht die Voll-
macht bis zu einer andern Verfügung der Gĉ
sellschaft auf den am nächsten Platze Gefer-
tigten über.

Die Bedingungen, unter welchen die Bett>
fournituren-Lieferung dem Unternehmer überlassen
wird, sind folgende:

I . Der Unternehmer verpflichtet sich, die Bett'
erfordenlisse stir dieFinanzwach'Mannschaft, mit
Einschluß der allfälligcn Militär-Assistenz in dem
genannten Kronlandc, in die einzelnen Postirun-
gen, woselbst sich die Finanzwache und Militär-
Mannschaft entweder gegenwartig befindet, o?er
künftig untergebracht werden wird, in der für
jede derselben, sowohl für die Wohnungö-, als
auch für die Kranken- und Arrestzimmcr erfor-
derlichen Anzahl, unter den in den folgenden
Absätzen dieser Kundmachung enthaltenen Modal
litäten, im Wege der Miethe auf eigene Kosten
beizustellen.

Der gegenwärtige systemisnte Stand der Fi-
nanzwach-Mannschaft besteht aus lO3U Mann,
worunter sich beiläufig l.»tt Velheirathete befin-
den dürfen.

Dieselbe ist größtenlhcils in Abtheilungen
von mehreren Individuen aufgestellt, zum Theile
aber auch einzelnweise bei ausübenden Gefälls-
ämtern unterbracht.

Von der obigen Finanzwach-Mannschaft ent-
fallen auf die 1. Section im Bereiche der Zom-
borer Finanz'Bezirkö-Dkcction W « Mann; auf
die 2. Section im Bereiche der GroßeBecskcre-
ker Finanz,BezirkS-Duection 187 Mann; auf
hie 3. und 4. Section im Bereiche der Lugoser
Fmanz-Bezirks-Direction 5.» Mann.

sowohl die Stationsorte, als auch das
Erforderniß für jeden derselben, für die vorhan-
denen Verhcnathetcn, sowie für die Kranken-
und Arrcstzimmer, werden dem Unternehmet
gleich nach dcm Abschlüsse deö Contracteö be-
kannt gegeben werden.

Die Zahl der Postirungen, ihre Standorte,
die Stätte der Mannschaft im Allgemeinen und
für jede der Postirungen einzeln, können Ver-
änderungen unterliegen.

Der Vermiether ist daher, in so ferne diese
Aenderungen ln der Vettragszcit geschehen, ver-
bunden , d"„ Bcistellung oder die Uebertragung
der Bettgerathe, wie sie die jedesmalig Ein.
theilung ersoldert auf seine Kosten sogleich be-
werkstelligen zu lassen.

2. Es steht der k. k Fmanz.Landetz.Dire^
tion, lm Faue emer dchnMven Verminderung
des der hinländigen Fi .
«anzwache, nnt Einschluß der Militär-Assistenz
f w , eine blS um e.n Dmthoil des Gegenstan-
des geringere Menge von Betten, als gegenwär,
tig nehmen, und
in wie ferne sie bereits beigestellt worden sind
wieder dauernd außer Gebrauch zu setzen

3. Die Anbote können auf die Beistcllunq
hölzerner oder eiserner Bettstätten gestellt werden';
bei sonst gleichen Anboten wird demjenigen Offe-
venten der Vorzug gegeben werden, welcher sich ̂ ^
Lieferung eiserner Bettstätten verbindlich macht.

Der Unternehmer verpflichtet sich dabei, die
erfoidctlichen Btttgeräthc in nachstehender Gattung
und Beschaffenheit beizustellen, als:

u) Bettstätten von weichem Holze und zwar
einfache, jede für eine Person. Für die Ver-
ehelichten sind zwti einfache Bettstätten zu
stellen, für deren jedes der volle Miethzinö
bezahlt wird.

Dabei wird bemerkt, daß, so oft hier vom
Längenmaße oder Gewicht die Rede ist, darunter
das Wiener Längenmaß over Gewicht verstan-
den wird.

D»e hölzernen Bettstätten müssen in der in-
neren Lichte tt Schuh lang, 2 Schuh 6 Zoll
breit, 2 Schuh 4 Zoll hocy, und mit Kopf«,
Fuß - und Seitenwandrn verschcn sryn. Die
Fuße haben auS 3 Zoll dicken, vlerccklg geform-
ten Holzkeulcn zu veslchln. —

Sowohl die Scitcnwände, als auch die
Kopf- und Fußstückc müssen auf beiden Seiten
gut übgchobttt s»yn, und »m fertige»! Zustande
anderthalb Zoll m der Dicke haben. —

I n em jcdts Bett gehören wenigstens tt Eln»
lagbrclter, welche auf wohl befestigten Leisten zu
ruhcn haben und höchstens 4 Zoll weit von ein-
ander abstehen dürsen.

Sämmtliche Bettstätten müssen zum Zerlegen
eingerichtet seyn. Dle eisernen U.ttstätten müssen
»n der i.'änge und Breit.', und überhaupt ganz m
derselben Beschaffenheit, wlc sie del dem k. k.
Militär eingeführt sind, beigestellt werden.
d) Strohsäcke von stalker Rupsenlelnwand, wo-

von jedeS Htlick 2 A Ellen lang, und I / ,
M e vreit seyn muß.

c) Kopfpolster von festem ungebleichten Zwillich,
wovon jedes Stück 1 ^ Me lang, und '/,
Me breit seyn muß.

Die Strohsäcke und Kopfpölster müssen mlt
frischem, reinen Stroh gefüllt werden. —

Die Füllung der Strohsäcke und Koplpoltter
hüt mit denselben Strohnnngen und in denselben
Zeiträumen, w,e selbe bei dem k. k. Militär ein-
geführt sind, zu geschehen. —
cl) Leintücher von starker gebleichter Leinwand,

wovon jedes Stück 3 Ellen lang und 1 ' / ,
Elle breit seyn muß.

Für jede Bettstätte müffrn fortwährend 2
Btücke in Verwendung stche.,, und zum Wechsel
2 andere Stucke vorrathig gchalttn werden.
D>c Leintücher dürfen bloß der Länge nach und
zwar nie mit mehr als einer Naht ve.seh.n seyn.
e) Sommerdcckcn von Schafwolle, sogenanntem

Hallinatuch, für jedes Bett ein Stück. —
Dieselben werden im Sommer zur Bedeckung

dtnützt, und im Winter unmittelbar auf den
Sttohsack gelegt; sie steh.n daher das ganze
Jahr im Gebrauche.

Endlich

s) Winterdccken. Diese bestehen aus doppel-
olattrigen Kotzen, wie solche bei dem k. k.
Militär üblich sind.

Diese Decken werden nur vom 1. September
bis 3< Mal eines jeden Iahrcs benützt.

Hinsichtlich dcs Gewichtes, der Länge und
Breite der Winter- u. Bommndecken wird auf die
Gepsioglnheit del dem k. k. Mllitar hingewiesen,
wclche hier auch bei den Lieferungen für die k. k
Fmanzwach« und der lhr veigegebenen Militär-
Assistenz zur Richtschnur zu dienen hat.

Von dcm Unternchmcr müssen die Betterfor-
dernisse in ganz neuem und ungebrauchten Zustande
beigestellt we»dcn. —

4, Die Erneuerung und Ausbesserung der
Betten oder einzelner Stücke ist von dem Unter
nehmtr, so oft d-s Btdürfmß entweder durch
Abnützung oder aus einem andern Grunde ein-
tritt, und die Vornahme derselben gefordert wird,
in o.r kürzesten Zeit zu besorgen, so zwar, daß
die Mannschaft bezüglich der Belterfoldernisse
stets klaglos gestellt werde. —

5. Wird der systennsirte Stand der k. k.
Finanzwache m>t Einschluß der allfälligen Mil'«
tär'Ass'stenz vermehrt, so hat der Unternehme,
nachdem ihm die Vermehrung einen Monat vor-
hinein bekannt gegeben wurde, die Nettcrfordll-
lnsse für den Zuwachs in der nämlichen Beschaffen-
heit gegen den bedungenen Zins und unter Be-
obachtung aller in dieser Kundmacdung enlfalle-
n«n Bedmqungen sogleich nach Verlauf dieser
Krlst beizustellen.

Für die bestehende systemisirte Finanzwach-
Mannschaft, mit Einschluß der MMtär-Assistenz,
muß mit I . Jul i 1651 diejenige Anzahl von
completen Bettfournlturen beigestellt werden,
welche dem Unternehmer von der k. k. Finanz?
LanoeS-Dircciion am 15. Mai 1851 bekannt
gegeben werden wird. I n der Folge hat hin«
gcgen dcr Unternehmer jedesmal die nothwendig
gewordene Beistellung von Bttterfordernissen läng«
stenö binnen 10 Tagen, von dem Zeitpuncte, als
diese Nothwendigkeit dem Vermiether oder seinem
Bevollmächtigten bekannt geworden ist, Statt zu
finden.

«. Winn ein Theil der Betten wegen vor-
übergehenden Ereignissen unbenutzt bleibt, so wird
dem Unternehmer sür diese Betten auch durch den
Zeitraum, wo sie unbenutzt bleiben, der volle
Mxthzll'.s entrichtet.

Die Zahlung des MicthzinseS hat jedoch
rücksichtlich j.ner Btttcn gänzlich aufzuhören,
welche nicht wegen elnes vorübergehenden Ereig-
nisses, sondern aus dcm Grunde eines veränderten
Bcdalfcs in Gemäßheit des 2ten Absatzes dieser
Kundmachung dcm Vermiether definitiv zurückg^
stellt werden.

Als Ze-tpllnlt der Zurückstellung hat derjenige
Tag zu gtlten, an welchem dcm Unttrnehmer
oder seinem B.steller die Entbehrlichkeit eines
Tholes der Bettgeräthe, von der k. k. Finanz«
Bezirks - Direction , odcr dem FinanzwachOber-
Commissar oder Sectionsleiter bekannt gegeben
wurde.

?. Der Unternehmer hat die Verbindlichkeit,
jeden Strohsack und Kopfpolster jährlich Emmal
waschen zu lassen, ohne daß die Mannschaft die
Erfordernisse ,n der Nacht entbehre.

Mi t dem Beginne eines jeden Monats sind
vie Betten mit gewechselten, gehörig gereinigten
Leintüchern zu versehen. Die Decken sind alle
Jahre Einmal waschen zu lassen. —

Ist eine Decke in der Art verunreinigt, daß
die Nothwendigkeit dcs Walkens von dem Sec»
tionöküer erkannt wnden sollte, so hat der Un«
lermhmer das Walken zu besorgen, oder eine
neue Decke beizustlllln, ohne dafür ein desnnderes
Entgelt außrr dem bedungenen Miethzins anspre»
ch.n zu können.

Hierbei »st zu sorgen, daß die Mannschaft
während der Reinigung die erforderliche Ve»
5<ckln,g in dcr Nacht nicht entbehre.

I n den Krankenzimmern hat der Unternehmcr
die Reinigung der Beltgcräthe und dcn Wechsel
deö Strohes in den Strohsäcken so oft vorzunch,
men, als dieß gefordert wird. —

tt. Dem Unternehmer wird die Versicherung
ertheilt, daß man die Mannschaft zur möglichsten
Schonung der B.ttgeräthe mit allem Nachdrucke
ai.weisen, keinen Unfug >n der Benützung ders»l-
den dulden, und die möglichste Sorgfalt auf den
ordnungsmäßigen Gebrauch verwenden lassen
werde.

Die durch gewöhnliche Benützung der Bett«
geräthe entstandene Verschlimmerung trägt der
Unternehmer. Die von d.r Mannschajt durch
Muthwlll^n, odll durch erwiesenen ungewohnt!»
chen G.brauch verursachte Beschädigung wird von
dem Schuldtragendcn lm Wege der betreffenden
k. k. Flnanz-BcziikS-Direction vergütet werden.

Auf demselben Wcge wird für jedes zum Ge-
brauche übernommene, durch die Schuld der

- Mannschaft abgängig odcr ganz unbrauchbar ge?
wordene Stück dem Unternehmer eine angemessene

> Vergütung geleistet werden. —
9. D«e Beurtheilung der vertragsmäßigen

Beschaffenheit der Lieftrungsobjecte geschieht von
j ocm S"t'on5lcltcr oder dcssen Stellvertreter. Die
r angenommene Lieferung hat sich der Unternehmer

bestätigen zu lassen.
Gegen die Zulückwnslmg von Lieferungs-Ge«

. genständcn stcht dem U,,ternchmer die Berufung
, an die k. k. Fmanz-Bczirkö-Behörde, welche dcm
- betreffenden Scctionölc,tcr vorgesetzt ist, offen,
, welche hicrübir binnen 3U Tagen, von dem Tage
- der bort etnstebrachten Berufung, zu entscheiden
7 hat. Bel der von dechlbcn zu pflegenden Ver-
- Handlung wi ld , so weit das Gutachten von Sach.
r kundlgen nach Beschaffenheit der Blrulfrage

erforderlich »st, der Befund zweier unbefangener
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beeideter Sachverständiger, deren einen die Sec-
tionsleitung, den andern der Unternehmer vorzu-
schlagen hat, eingeholt. I m Falle dieselben ver-
schiedener Ansicht wären, bestimmt die Finanz-
Bezirks-Behörde von Amtswegen einen dritten
Sachverständigen.

Die Ansicht, welcher derselbe beitritt, hat
der zu erlassenden Entscheidung zur Grundlage
zu dienen. Ein gleiches Verfahren hat über-
haupt bei der Entscheidung der Streitfragen,
welche sich über die Art der Erfüllung des Ver-
trages oder über die vom Staatsschätze zu leisten-
den Ersähe ergeben, und zu deren Beurtheilung
Sachverständige erforderlich sind, zu gelten, ;e-
doch mit dem Unterschiede, daß die Sections-
leitung in den Fallen, in denen cs sich um an-
dere Fragen, als um die Zurückweisung abge-
stellter Bettaeräthe handelt, nie ein Erkenntniß
zu schöpfen hat, sondern daß die Verhandlung
von der betreffenden k. k. Finanz-Bezirks - D i -
rection zu pflegen und hierüber zu 'entscheiden ist.

Gegenden Ausspruch der Letzteren kömmt dem
Unternehmer die Berufung an die?k k. Finanz-
Landes-Direction zu. Gegen die Entscheidung
dieser findet aber eine weitere Berufung nicht
S ta t t , wobei der Unternehmer den einer solchen
Entscheidung zu Grunde liegenden Ausspruch der
Sachverständigen als ein gegen ihn vollen Be-
weis wirkendes Document erklärt, den er in
allen künftigen gerichtlichen und außergerichtlichen
Verhandlungen hiemit anzuerkennen sich verbindet.

ll» Die Miethe hat mit l . Jul i 185! in Wirk-
samkeit zu treten. Von diesem Zeitpuncte an be-
ginnt für den Unternehmer die Verpflichtung be-
züglich der Lieferung, Erhaltung, Ausbesserung
und des Wechsels der Bettcrfordernisse für dic
Finanzwache-Mannschaft, mit Einschluß der all--
fälligen Militär «Assistenz. Es muß daher am 1.
Jul i 185< die nach dem 5. Absätze bestimmt ge-
wordene Anzahl der Individuen der Finanzwache,
mit Einschluß der allfalligm Militär-Assistenz,
mit den Betterfcrdernijscn nach Maßgabe der
Vertragsbedingungen von dem Unternehmer ver-
sehen seyn

l t . Ob von dem Unternehmer in den Stand'
orten der Sections - Commanden ein Bestellter
zur Besorgung der dicßfälligen Geschäfte zu Hal'
ten ist, wird von dem Aussptuche der betreffen-
den Finanzwach«Obercommissäre abhängig gemacht.

Es wird jedoch dem Vermiether hinsichtlich
dieser Anforderung die thunlichste Erleichterung
zugeführt.

12. Die Bezahlung des Miethzinses wird
nach der Anzahl der geforderten und wirklich bei-
gestellten Bettgeräthe tagweist und auf die Dauer
der Benützung berechnet.

Die Auszahlung geschieht bei dcn k. k. Steuer-
ämtern, Sammlungscassen, oder wenn der Un-
ternehmer es wünscht, bei der k. k. Landes«
Hauptcasse zu Temcsvar, nach Ablauf eines jeden
Monates über die von dem betreffenden Sections-
leiter am Ende eines jeden Monates ausgestellte
und der vorgesetzten Finanz - Bezirksdehörde vor-
gelegt werdende Bestätigung, daß der Unter-
nehmer den Vertragsverbindlichkeiten nachgekom-
men ist. — Ueber die contractmäßig beigestellten
Betterforbernisse wird dem Unternehmer von dem
Sectionsleiter eine Empfangsbestätigung ausge-
folgt. — Von dem Tage der bewerkstelligten,
durch die vorerwähnte Empfangsbestätigung nach-
gewiesenen Belstcllung erwachst ihm der Anspruch
auf den für die beigestellten Betterfordeinisse ent-
fallenden Mi.'thzins. Dieser hat das Entgelt für
die Beistellung aller Betterfoldernissc, deren I n -
standhaltung, Erneuerung, Reinigung, Uebertta'
gung und jede wie immrr Namen habende con-
tractmäßige Leistung in sich fassen, und es soll
daher der Vermiecher für alle diese Leistungen
nur den Mvuluten Miethzins zu fordern berech-
tiget ftyn. —

,3 . Zur Sichersscllung für die Erfüllung der
Vertrags - Verbindlichkeiten räumt der Unterneh-
mer dem Staatsschatz? ^ 5 Pfandrecht auf d,c
beigcschafften Betterfordernisse ein, und es hat
derselbe binnen 8 Tagen nach ^ r Bekanntgebung
der Annahme seines Anbotes, zur Sichcrstellung
der Bcdingniffe des Vertrages, üderdieß eine
dem dritten Theile des nach der systennsirten Zahl

der Mannschaft auf ein Jahr entfallenden Mieth-
zinses gleichkommenden Kaution in Barem odcr
in k. k. Staatsschuldvcrschrcioungen zu erlegen,
welche Letztere nach den bestehenden Vorschriften
berechnet und angenommen werden.

14. Sollte der Unternehmer mit der Liefe-
rung, wenn auch nur zum Theile im Rückstände
bleiben, oder nicht vertragsmäßige Gegenstände
liefern, oder die Reinigung, Erneuerung, Ver-
führung der Betterfordernisse, die Füllung mit
St roh, oder überhaupt eine der von ihm über-
nommenen Verbindlichktiten gar nicht zu gehö-
riger Zeit, oder nicht in der bedungenen Art
vollziehen, so ist die k. k. Finanz-Landes-Di<
rection berechtiget, nach eigener Wahl auf dessen
Gefahr und Kosten, entweder die noch nicht ver-
tragsmäßig beigestellten Betterfordernisse im be-
liebigen Wege beizuschaffen, und die von dem
Unternehmer nicht erfüllte Leistung durch einen
Anderen vollziehen zu lassen, oder dcn Vertrag
für gänzlich aufgelöst zu erklären, und sich für
die, durch diese oder jene Maßregel entstandenen
Auslagen und Nachtheile, sowohl an den zum
Pfande dienenden Gegenständen, als auch an der
Caution und an dem übrigen Vermögen des
Unternehmers schadlos zu stellen, ohne daß dem
Letzteren eine wie immer geartete Einwendung
weder gegen die Art der ergriffenen Maßregeln,
noch gegen den Betrag der dadurch verursachten
Kosten zustehen soll.

Die Ersparungen, welche durch die auf Ko-
sten und Gefahr des Unternehmers vorgenomme-
nen Beischaffungen der Betterfordetnisse und
sonstigen ihm obliegenden Leistungen dem Aerar
erwachsen würden, jollen dem Aerar zu Gunsten
kommen.

15. Die mit der Vollziehung des Contractes
beauftragten Behördeu sind berechtiget, alle Maß-
regeln zu ergreifen, welche zur unaufgehaltenen
Erfüllung des Vertrages führen. -Dagegen steht
dcm Contrahenten der Rechtsweg für alle An-
sprüche offen, welche er auS dem Bertrage ma
chen zu können glaubt.

Uebrigens wird hiemit einvcrständlich festge-
setzt, daß die aus dem Vertrage etwa entsprin-
genden Streitigkeiten, das Aerar, in dessen Na-
men der Vertrag geschlossen wird, möge als
Kläger oder als Beklagter emtreten, so wie auch
die hierauf Bezug habenden Sicherstellungs«
und Executions - Schritte bei demjenigen im Sitze
des Fiscalamtes befindlichen Gerichte, dem der
Fiscuö als Beklagter untersteht, durchzuführen
seyn werden.

1U Jedes Stück von den beigestellten Bett-
geräthen muß mit einer kennbaren Farbe, Brand-
zeichen, oder einer anderen Bezeichnung versehen
seyn, um jedem möglichen Austausche vorzubeugen.

l7 . Der Unternehmer hat aUe auf die Con-
tracts - Errichtung bezüglichen Kosten, alle Stäm^
pel und andere Gebühren auS Eigenem zu de-
streiten.

16 Das Vadium oder Ang/lo, über dessen
Erlag der Offerent sich auszuweisen hat, besteht
in dem dritten Theile des nach dem Ausrufs-
preise entfallenden jährlichen Miethzinses, und
ist entweder im Baren, oder in k k. Staatspa-
pieren, welche nach den bestehenden Vorschriften
berechnet und angenommen werden, zu erlegen.
Dieses Angeld wird jenen Offerenten, deren An-
bote nicht annehmbar befunden wurdenj, gegen
eine ungestämpelte Quittung zurückgestellt, —^

Das Vadium desjenigen jedoch , dessen Ossert
angenommen wurde, wird zurückbehalten, und in
dessen nach dem 13. Absätze zu leistende Caution
eingerechnet werden.

I 19. Der Ausrufspreis für die miethweise
Beistellung der Betten wird auf den Betrag von
^ kr. W. W. für jeden Tag und für jedes
vollständige Bett festgesetzt. — Die Abminderung
des Ausrufspreises kann in den Offerten in be-
liebigen Bruchtheilcn geschehen, und es wird die
Beistellung der Bettfournituren demjenigen über-
lassen, dessen Anbot sich für den Staatsschatz alö
der vortheUhafteste darstellt. —

20. Der Vermiether entsagt ausdrücklich dem
Rechte, das erstandene Lieferungsgeschaft und
die für ihn daraus entspringenden Rechte ganz

i oder theilweise, ohne vorläufige Einwilligung der

k. k. Finanz «Landes «Direction, an einen Dritten
abzutreten.

Von der k. k. Finanz-Landes-Direction für
die serbische Woiwodschaft und das Temeser Banat.

Temesvar am 27. Februar 185 l .

Z. 482. ii ( l ) Nr. 22N6.
C o n c u r s - Kundmachung

Durch die Ucbersetzung des Bezirkswundarz-
tes Maximilian Himer von Kronau nach Adels«
berg, ist die BezirkswundarMistelle im Steuer«
bezirke Kronau in Erledigung gekommen, mit
welchem Dienstposten eine jährliche Remuneration
von ?tt (siebzig) Gulden Conv. Münze in Ver-
bindung steht, welche Remuneration aus der Be-
zirkscasse, in so lange diese besteht, ausbezahlt
wird. Diejenigen Wundärzte, welche sich um
diesen Dlenstposten in Comvetenz setzen wollen,
haben lhre, mit den Studien- und Dienstzeug-
nisscn belegten Gesuche bei der k. k. Bezirkshaupt«
Mannschaft Radmannsdorf bis 15. Mai l. I .
zu überreichen, und sich über die vollkommene
Kenntniß der Landessprache zu legitimircn.

K. K. Bezirkshauplmannschaft Radmanns-
dorf am lU. April 1851.

Z. 466. ( l ) N r ^ i 6 2 I
E d i c t .

Vom k. k. Bezilksgelichte Stein wird hiemit be-
kannt gemacht-

E6 sey über Ansuchen des Heiln l)^. Achazhizb
von Laibach, als Machthaber der Maria (Hregorz von
Döpelsdorf, m die öffentliche stückweise Veräußerung
del-, zu Do'pelsdon »>il» Conscrwtlons - Nro. 3 gele-
genen, Florian Gregorz'schen Veilaßhube gewilliget,
und <ur Vornahme derselben d,e Aagsahung auf den
25. April d. I früh 9 Uhr in loco der Realität an-
beraumt worden.

Hiezu werden alle Kauflustigen mit dem Bei-
satze eingeladen, daß die ^icieationsbedingnisse am Jage
cer Veräußerung bekannt gegeben werde«,, und auch
Hieramts m den gewöhnlichen AnnSssunden emgesehen
werden tonnen.

Stein am 8. Apnl 1851.
Der k. k. Bezirks, ichter:

K o n s ch, g.

^. 4 5 i . (2) ' ^

Lieitation.
Dinstag am 22. d. M . >»!>d den dalauf folgen-

den Taq werden in der Stadt am Hauptplah Haus
lir. 9, im 2ien S<?ck, mit Bewilligung Zimmer-
und Küchen» Einnchlungen, als- Canap«, Eeffe!«!.
Tiscke, Kästen, Spiegel, Uhren, Sckneibpulle nebst
oersctuelencn andern Gegenständen gegen gleich bait
Zahlung licitando veräußert werden.

Z. 455. (2)

L i c i t a t i 0 n
I n der Herrngasse im Hause Nr. 2 l 8 , im

dritten Stocke, werden am 23. April Verschiß
Vene Einrichtungsstücke, alS: Tische, Sofa,
Zessel, Betten, Spiegel, Kästen und Küchen«
geschnre, dann noch andere verschiedene Mobi-
laner,, gegen gleich dare Bezahlung veräußert
werden.

Laidach am 16 April 185 l .

3. 24i. (3) '

Der deutschen /ursten Anleihe,
^S, k.H.Prinz Fliedr. o. Preußen, Her;, o. Nassau tc.)
liächste Ziehung findet am « H . F la« » H H R Statt.
Ziewinne: fl. Iß.000, 5000, l5U0, 500 ,c. tt. Daju
-ostct einLooi fl. l . 30 kr., 4 Loose fl 5. 9 Loose
7. lO, 20 Loose ss. 2«, 50 Loose fi. 50 , l00 Loose
-I. 87. 30 kr. Pläne gratis bei

Banquiers in M a i n z .

z. «I, (y

A n z e i g e .
Die Gefertigte macht die ergebenste Anzeige,

)aß sie diesen Sommer wieder Srohhüte, sowohl
lür Frauen alS Manner, zum Waschen und Mo«
)ernisiren, so wie auch zum Aufputzen über«
l,immt. Ferner sind auch neue Strohhüte aller
Haltungen um die billigsten Prelse zu haben,
lnd bittet zugleich um geneigten Zuspruch.

Johanna Z i t terer ,
Meatlrgasse Nr. 44, im Prlm,z'schen HauS).


